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   Stiftung
Kinderhaus Montessori
      Lägern
             Bahnhofstrasse 88, 5430 Wettingen Tel. 056/ 426 08 77  www.montessori-wettingen.ch
Unterrichts- und Betreuungsvertrag

Zwischen

Frau .................................... und Herr ............................................




Adresse
..................................................................................




PLZ Ort
..................................................................................

und der
Stiftung Kinderhaus Montessori Lägern


Landstrasse 109


5430 Wettingen

betreffend
Besuch des Montessori Kinderhauses in Wettingen

Die Parteien schliessen folgenden Unterrichts- und Betreuungsvertrag:

1. Schuleintritt

Name des Kindes:..........................................................................................................
geb. ..……….........................…................. tritt per Schuljahr 2010/2011 in das Kinderhaus der Stiftung Kinderhaus Montessori Lägern ein.

Der Kinderhausbetrieb für das Kind beginnt am 8. August 2011.

2. Kinderhausreglement
Dieses bildet in seiner jeweils aktuellen Fassung einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages. Der Stiftungsrat ist berechtigt, dieses Reglement abzuändern.
3. Zahlungsmodus

Das Schulgeld berechnet sich auf ein Schuljahr von 12 Monaten, welches mit dem 1. August beginnt und am 31. Juli endet. 

Die Rechnungen werden im Juni einmalig erstellt und das Schulgeld ist monatlich (12 mal jährlich) per Daueraufrag, im voraus, d.h. am 28. des Vormonats zu bezahlen. Die erste Zahlung erfolgt am 28. Juli und die letzte Zahlung am 28. Juni.

Bei zwischenterminlichen Eintritten vor dem 15. Tag eines Monats ist das Schulgeld für den ganzen Monat, ab dem 15. Tag das halbe Monatschlugeld zu bezahlen.

Bei Kündigung während der Probezeit wird das Schulgeld anteilsmässig auf den Zeitpunkt der Vertragsauflösung zurückerstattet, ausgenommen davon ist die Einschreibegebühr.

Bei Nichterfolgen der monatlichen Vorauszahlung behält sich der Stiftungsrat Massnahmen wie Mahnungen, Betreibungen vor. In extremen Fällen wird der Vertrag nach fruchtlosen Massnahmen fristlos gekündigt und das Kind kann das Kinderhaus nicht mehr besuchen.
4. Kosten

Das Schulgeld richtet sich nach der Tarifliste des betreffenden Schuljahres. 

Die Tariftliste ist ein integrierender Bestandteil dieses Vertrages. 

Änderungen der Tarifliste für das folgende Schuljahr werden den Eltern bis Mitte März mitgeteilt. Sie treten mit dem neuen Schuljahr in Kraft.

5. Vertragsdauer
Vertragsdauer ist jeweils ein Schuljahr. Ohne rechtzeitige Kündigung verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr, im Maximum jedoch bis zum Abschluss des Kindergartens nach aargauischem Lehrplan.

6. Mutationen
Eine Änderung der Unterrichtstage - nach erfolgter Einführungszeit (max. 3 Monate) - ist schriftlich mitzuteilen.

Ein Wechsel der jeweiligen Nachmittage ist schriftlich 1 Monat im voraus bekannt zu geben. Zusätzliche Nachmittage können bei freien Plätzen sofort belegt werden. Die Kündigung von Nachmittagen hat schriftlich 1 Monat im voraus zu erfolgen.
7. Kündigung
Die ordentliche Kündigung ist jeweils 3 Monate vor Ende des Schuljahres, d.h. per 30. April möglich.

Erfolgt die Kündigung während des laufenden Schuljahres, muss diese 3 Monate im Voraus zum Letzten des Monats, per Einschreiben, geschickt werden. 

Eine Kündigung ist zudem auch möglich, wenn das Kind nach mehrmaligen Ermahnungen und Gesprächen mit den Eltern den Unterricht massiv stört und keine Fortschritte in Sicht sind. Eine Kündigung kann von beiden Vertragsparteien auf Ende Januar oder Ende Juli vorgenommen werden. Sie hat spätestens 3 Monate im voraus schriftlich mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen. 

Bei Nichteinhaltung der Kündigungsfrist ist das Schulgeld bis zum Ablauf der vertraglich bestimmten Kündigungsfrist zu bezahlen.

Während der Probezeit kann dieser Vertrag von beiden Seiten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 7 Tagen auf das Ende einer Woche aufgelöst werden.

8. Verhältnis der Erziehungsberechtigten unter sich - Solidarität

Sind mehrere Personen gemeinsam erziehungsberechtigt, so haben alle diesen Vertrag zu unterzeichnen.

Die Organe und Mitarbeiter der Stiftung Kinderhaus Montessori dürfen davon ausgehen, dass sich die Unterzeichnenden bei Mitteilung betreffend den täglichen Kinderhausbesuchen (Absenzen usw.) gegenseitig vertreten.

9. Rücktrittsrecht
Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, innert einer Frist von 7 Tagen nach Zustellung des beidseitig unterzeichneten Vertragdoppels schriftlich zu erklären, dass sie auf die Erfüllung dieses Vertrages verzichten.

10. Ausfertigung
Dieser Vertrag wird in zwei Originalen ausgefertigt und unterzeichnet. Jede der Parteien erhält ein Original. Die Erziehungsberechtigten bestätigen, zusätzlich zu diesem Vertrag, ein gültiges Kinderhausreglement und eine aktuelle Tarifliste erhalten zu haben.

11.
 Einverständniserklärung
Mit der Unterschrift des Unterrichtsvertrages sind Sie einverstanden, dass die erstellten Fotos im Kinderhaus auf unserer Homepage sowie für unsere Öffentlichkeitsarbeit benützt werden dürfen.

Ebenso sind Sie damit einverstanden, dass alle E-Mail-Adressen und Natel-Nr. den Eltern zur Verfügung gestellt werden.

Ansonsten teilen Sie dies den Kindergärtnerinnen mit.

12. Rechtswahl, Gerichtsstand
Das Rechtsverhältnis untersteht schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Wettingen. 

Für den Stiftungsrat:


Die Eltern:

Ort, Datum:


Ort, Datum:

Wettingen, ...................................................

.....................................................
......................................................................
.....................................................

......................................................................
......................................................
